
Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 20/9297 –

Stand der EU-Vertragsverletzungsverfahren

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Europäische Kommission Deutschland führt gegen die Bundesrepublik 
Deutschland aktuell mehrere Vertragsverletzungsverfahren (Ausschussdruck-
sache 20(21)92).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
In den nachfolgenden Übersichten wird in der Spalte „Föderale Zuständigkeit“ 
unterschieden zwischen „Bund“, „Ländern“ und „Bund/Ländern“. Die Eintra-
gungen erfolgen danach, ob die jeweilige Richtlinienumsetzung (RL-Umset-
zung) durch Rechtsvorschriften auf Bundes- und/oder Landesebene erfolgt 
bzw. ob die Vorwürfe im jeweiligen EU-Piloten Zuständigkeiten des Bundes 
und/oder der Länder betreffen. Nicht erfasst wird, ob die aktuell noch verblie-
bene RL-Umsetzung von Bund und/oder Ländern zu leisten ist oder ob sich die 
verbliebenen Vorwürfe im EU-Piloten an Bund und/oder Länder richten. Im 
Bundesrat zustimmungspflichtige Bundesgesetze werden in die Kategorie Zu-
ständigkeit Bund eingeordnet.

 1. Welche Fristen für die Umsetzung von Richtlinien (RL) sind seit dem 
8. Dezember 2021 abgelaufen (bitte nach

a) Titel der RL,

b) Umsetzungsfrist,

c) Umsetzung bzw. Nichtumsetzung,

d) föderaler Zuständigkeit,

e) federführendem Bundesministerium

aufschlüsseln)?

Deutscher Bundestag Drucksache 20/9862
20. Wahlperiode 19.12.2023

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
vom 11. Dezember 2023 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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 2. Welche RL sind nach Auffassung der Bundesregierung seit dem 8. De-
zember 2021 in der Umsetzungsform „1 : 1-Umsetzung“ und welche RL 
in der Umsetzungsform „Draufsatteln“ und somit überschießend umge-
setzt worden (bitte nach

a) Titel der RL,

b) Umsetzungsfrist,

c) Umsetzungsform,

d) föderaler Zuständigkeit,

e) federführendem Bundesministerium

aufschlüsseln)?

Drucksache 20/9862 – 14 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode
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 3. Welche informellen Vorverfahren zu Vertragsverletzungsverfahren („EU-
Pilotverfahren“) fanden seit dem 8. Dezember 2021 zwischen der EU-
Kommission und der Bundesrepublik Deutschland statt (bitte nach

a) Titel der RL,

b) Umsetzungsfrist,

c) Vorwurf der Europäischen Kommission,

d) Verfahrensstand,

e) föderaler Zuständigkeit,

f) federführendem Bundesministerium

aufschlüsseln)?

Vorbemerkung zu den Fragen 3, 6 und 7:
Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Angaben jeweils auf das aktuelle Ver-
fahrensstadium beziehen. Das schließt nicht aus, dass aus Sicht der Bundes-
regierung zu einzelnen Vertragsverletzungsverfahren (VVV) oder in einzelnen 
EU-Pilotfällen die Vorwürfe nicht berechtigt sind oder zwischenzeitlich ausge-
räumt wurden, das Verfahren aber noch nicht eingestellt ist, weil die Prüfung 
durch die Europäische Kommission (KOM) noch andauert.
Vorbemerkung zu den Fragen 3 und 4:
Bei verfristeten RL-Umsetzungen findet das EU-Pilotverfahren keine Anwen-
dung.
Vor diesem Hintergrund werden in den Antworten auf die Fragen 3 und 4 die 
Buchstaben a und b durch „Nummer EU-Pilot“ und „Datum der Einleitung“ 
ersetzt. Die betroffenen EU-Rechtsakte gehen aus dem Vorwurf der KOM her-
vor.

Drucksache 20/9862 – 24 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode
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 4. Welche Fälle konnten seit dem 8. Dezember 2021 bereits in diesem Ver-
fahrensstadium abgeschlossen und ein Vertragsverletzungsverfahren so-
mit vermieden werden (bitte nach

a) Titel der RL,

b) Umsetzungsfrist,

c) Vorwurf der Europäischen Kommission,

d) Verfahrensstand,

e) föderaler Zuständigkeit,

f) federführendem Bundesministerium

aufschlüsseln)?

Es wird auf die Vorbemerkung in der Antwort zu Frage 3 verwiesen.
Auf die in der Antwort zu Frage 3 aufgelisteten, seit dem 8. Dezember 2021 
bearbeiteten und abgeschlossenen Fälle EUP(2022)10172, EUP(2022)10179, 
EUP(2023)10490 und EUP(2023)10523, EUP(2023)10564 wird verwiesen.
Die darüber hinaus seit 8. Dezember 2021 abgeschlossenen EU-Pilotverfahren 
zwischen der Europäischen Kommission und der Bundesrepublik Deutschland 
lassen sich der nachfolgenden Darstellung entnehmen.
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 5. Welche Vertragsverletzungsverfahren sind aufgrund der nicht fristgemä-
ßen Notifizierung der vollständigen RL-Umsetzung seit dem 8. Dezem-
ber 2021 gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet worden 
(bitte nach

a) Verfahrensnummer,

b) Titel der RL,

c) Umsetzungsfrist,

d) Vorwurf der Europäischen Kommission,

e) Verfahrensstand,

f) föderaler Zuständigkeit,

g) federführendem Bundesministerium

aufschlüsseln)?
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 6. Welche Vertragsverletzungsverfahren sind wegen Falschumsetzung von 
RL seit dem 8. Dezember 2021 gegen die Bundesrepublik Deutschland 
eingeleitet worden (bitte nach

a) Verfahrensnummer,

b) Titel der RL,

c) Umsetzungsfrist,

d) Vorwurf der Europäischen Kommission,

e) Verfahrensstand,

f) föderaler Zuständigkeit,

g) federführendem Bundesministerium

aufschlüsseln)?

Es wird auf die Vorbemerkung in der Antwort zu Frage 3 verwiesen.
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 7. Welche Vertragsverletzungsverfahren sind trotz fristgemäßer Notifizie-
rung der vollständigen RL-Umsetzung wegen unvollständiger Umset-
zung von RL seit dem 8. Dezember 2021 gegen die Bundesrepublik 
Deutschland eingeleitet worden (bitte nach

a) Verfahrensnummer,

b) Titel der RL,

c) Umsetzungsfrist,

d) Vorwurf der Europäischen Kommission,

e) Verfahrensstand,

f) föderaler Zuständigkeit,

g) federführendem Bundesministerium

aufschlüsseln)?

Es wird auf die Vorbemerkung in der Antwort zu Frage 3 verwiesen.
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 8. In welchen Fällen hat die Europäische Kommission seit dem 8. Dezem-
ber 2021 die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) beschlos-
sen (bitte nach

a) Verfahrensnummer,

b) Titel der RL,

c) Umsetzungsfrist,

d) Vorwurf der Europäischen Kommission,

e) Verfahrensstand,

f) Aktenzeichen beim EuGH,

g) Antrag der Kommission (insbesondere die Höhe der beantragten fi-
nanziellen Sanktion),

h) föderaler Zuständigkeit,

i) federführendem Bundesministerium

aufschlüsseln)?

Die EU-Kommission hat im VVV 2022/0052 wegen Nichtmitteilung der Um-
setzung der Hinweisgeberschutz-RL 2019/1937/EU am 15. Februar 2023 die 
Klage beschlossen. Die Umsetzungsfrist der RL endete am 17. Dezember 2021. 
Das Verfahren ist beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) unter dem Aktenzei-
chen C-149/23 anhängig; der EuGH wird demnächst über die Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung entscheiden. Für den Zeitraum vom 18. Dezem-
ber 2021 bis zum 1. Juli 2023 hat die EU-Kommission einen Pauschalbetrag in 
Höhe von 61 600 Euro pro Tag beantragt, für die Zeit ab dem 2. Juli 2023 in 
Höhe von 6 160 Euro pro Tag bis zur vollständigen RL-Umsetzung. Für die 
Zeit nach dem Urteil bis zur vollständigen RL-Umsetzung hat die EU-Kommis-
sion ein Zwangsgeld in Höhe von 24 024 Euro pro Tag beantragt. Die Umset-
zung der RL auf Bundesebene erfolgte durch das Hinweisgeberschutzgesetz 
des Bundes. Im Gesetz nicht geregelt werden konnte aus (föderal-)verfassungs-
rechtlichen Gründen die Einrichtung von internen Meldestellen für kommunale 
Bedienstete. Diese internen Meldestellen müssen jeweils durch Landesgesetz 
eingerichtet werden. Das federführende Bundesministerium ist das Bundes-
ministerium der Justiz.

 9. In welchen Fällen erlies der EuGH seit dem 8. Dezember 2021 ein Fest-
stellungsurteil (bitte nach

a) Verfahrensnummer,

b) Titel der RL,

c) Umsetzungsfrist,

d) Vorwurf der Europäischen Kommission,

e) Verfahrensstand,

f) Aktenzeichen beim EuGH,

g) föderaler Zuständigkeit,

h) federführendem Bundesministerium

aufschlüsseln)?

Am 21. September 2023 erging ein Feststellungsurteil des EuGH gemäß Arti-
kel 260 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) in einem VVV gegen die Bundesrepublik Deutschland (C-116/22).
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Das VVV trägt die Verfahrensnummer 2014/2262 und hat die mangelhafte An-
wendung der Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 1 der sogenannten FFH-
RL 92/43/EWG (Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen) zum Gegenstand. Die EU-Kommission 
beantragte die Feststellung einer Vertragsverletzung zu drei Aspekten:
1. 88 von insgesamt 4.606 Gebieten wurden zum maßgeblichen Zeitpunkt 

nicht als Besondere Schutzgebiete (BSG) ausgewiesen;
2. Für diese 88 Gebiete wurden keine Erhaltungsziele festgesetzt. Außerdem 

werde bei der Festlegung der Erhaltungsziele „allgemein und strukturell“ 
eine Praxis verfolgt, die den Anforderungen der FFH-RL nicht genüge;

3. Für 737 BSG wurden keine Erhaltungsmaßnahmen definiert. Außerdem 
werde bei der Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen allgemein und struk-
turell eine Praxis verfolgt, die den rechtlichen Anforderungen der FFH-RL 
nicht genüge.

Der EuGH stellte in seinem Urteil eine Vertragsverletzung der Bundesrepublik 
Deutschland in Bezug auf die verspätete Ausweisung und Festlegung von Er-
haltungszielen sowie -maßnahmen fest. Im Übrigen hat der EuGH die Klage 
abgewiesen. Die Vorwürfe, die Bundesrepublik Deutschland verfolge bei der 
Festlegung der Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen allgemein und 
strukturell eine nicht mit der FFH-RL vereinbare Praxis, hat er also nicht bestä-
tigt.
Federführendes Bundesministerium ist das BMUV. Zuständig für die Auswei-
sung sowie Festlegung von Erhaltungszielen und -maßnahmen sind ganz über-
wiegend die Länder.

10. In welchen Fällen hat der EuGH finanzielle Sanktionen verhängt, und 
wie hoch waren sie (bitte nach

a) Verfahrensnummer,

b) Titel der RL,

c) Umsetzungsfrist,

d) Vorwurf der Europäischen Kommission,

e) Verfahrensstand,

f) Aktenzeichen beim EuGH,

g) Höhe der finanziellen Sanktion,

h) föderaler Zuständigkeit,

i) federführendem Bundesministerium

aufschlüsseln)?

11. Welche staatliche Ebene (Bund oder Länder) haftet gemäß dem Gesetz 
zur Lastentragung im Bund-Länder-Verhältnis bei Verletzung von supra-
nationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen für die festgestellte 
Pflichtverletzung nach Nummer 10 (bitte einzeln aufschlüsseln)?

Die Fragen 10 und 11 werden gemeinsam beantwortet.
In VVV hat der EuGH bisher gegen Deutschland keine finanziellen Sanktionen 
verhängt.

Drucksache 20/9862 – 44 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



12. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um die Dauer der 
RL-Umsetzungen zu verkürzen und die Anzahl etwaiger Fristverletzun-
gen zu reduzieren?

Vorbemerkung:
Der Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, die Anzahl der gegen die 
Bundesrepublik Deutschland anhängigen VVV zum einen dauerhaft so gering 
wie möglich zu halten, zum anderen aber auch, erfolgversprechende Rechtspo-
sitionen gegenüber der EU-Kommission und nötigenfalls vor dem EuGH zu 
verteidigen. Mit dem Ziel einer geringen Zahl von VVV werden konsequent 
Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von VVV umgesetzt. Nach dem 
Ressortprinzip ist jedes Ministerium in seinem fachlichen Zuständigkeitsbe-
reich selbst verantwortlich für die fristgemäße Umsetzung sowie ordnungsge-
mäße Umsetzung und Anwendung von EU-Recht. Das BMWK koordiniert die 
RL-Umsetzung, EU-Pilotverfahren und VVV innerhalb der Bundesregierung 
und führt ein kontinuierliches Monitoring durch. Dazu zählt ein intensives RL-
Umsetzungscontrolling. So werden die jeweils zuständigen Fachressorts dazu 
angehalten, Umsetzungspläne (nach spätestens sechs Wochen) und Referenten-
entwürfe zu laufenden RL-Umsetzungen in die EuRiCo-Datenbank hochzula-
den. Hausabgestimmte Gesetzentwürfe sollen grundsätzlich nach der Hälfte der 
Umsetzungsfrist fertiggestellt sein. Kritische VVV und RL-Umsetzungen wer-
den bei den Europaabteilungsleiterinnen und -abteilungsleitern und seit 2023 
zusätzlich in einer etwa vierteljährlich tagenden Staatssekretärsrunde-Runde 
angesprochen. Darüber hinaus finden etwa halbjährlich innerhalb der Bundes-
regierung Paketgespräche zwischen den EU-Rechts-/Koordinierungsreferaten 
statt, um Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung festzustellen. Die je-
weils zuständigen Ressorts sind zur intensiven Kommunikation mit der EU-
Kommission angehalten. In etwa vierteljährlichem Abstand werden zudem er-
gänzend Gespräche mit der KOM zwischen dem jeweils koordinierenden 
BMWK und dem KOM-Generalsekretariat durchgeführt, um den Spielraum für 
die Einstellung von VVV festzustellen.

a) Wie viele Personen sind mit dem Monitoring von Vertragsverletzungs-
verfahren im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz be-
traut?

Das BMWK nimmt in seiner Koordinierungsfunktion ressortübergreifend die 
Aufgabe des Monitorings von VVV wahr. Der Anteil an der Arbeitslast im zu-
ständigen Referat ist unterschiedlich. Das Monitoring der einzelnen VVV ist in 
erster Linie Aufgabe der jeweils fachlich zuständigen Ressorts. Hier befassen 
sich die EU-Koordinierungsreferate bzw. EU-Rechtsreferate der Ressorts mit 
ihren jeweiligen VVV.

b) Wie oft haben sich die Europaabteilungsleiterinnen bzw. Europaabtei-
lungsleiter aller Ressorts seit dem 8. Dezember 2021 getroffen, um be-
sonders problematische Fälle zu besprechen?

c) Welche Fälle wurden bei diesen Treffen besprochen?

Die Fagen 12b und 12c werden gemeinsam beantwortet.
Die Europaabteilungsleiterinnen und -abteilungsleiter haben sich seit dem 
8. Dezember 2021 17 Mal getroffen. VVV und RL-Monitoring ist ein regulärer 
Tagesordnungspunkt der Sitzungen. Neben horizontalen Aspekten werden ein-
zelne VVV und RL-Umsetzungen angesprochen, um auf politischer Ebene 
frühzeitig für den Handlungsbedarf zu sensibilisieren. Das gilt insbesondere für 
VVV bzw. RL-Umsetzungen mit Zeitdruck, solche an denen mehrere Ressorts 
beteiligt sind, oder Verfahren, bei denen sich grundsätzliche Fragen stellen. 
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Diesem Zweck dient auch die oben genannte regelmäßige Einberufung der 
Staatssekretärsrunde.
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